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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Förderung der Mehrsprachigkeit und des Sprachenlernens in der Europäischen 
Union: Europäischer Indikator für Sprachenkompetenz
(2005/2213(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europäischer Indikator für 
Sprachenkompetenz“ (KOM(2005)0356),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Eine neue Rahmenstrategie für 
Mehrsprachigkeit“ (KOM(2005)0596),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Förderung des Sprachenlernens und 
der Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004-2006“ (KOM(20030449),

– unter Hinweis auf das Programm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010: Der Erfolg 
der Lissabon-Strategie hängt von raschen Reformen ab“ (Ratsdokument 
6905/04 EDUC 43),

– unter Hinweis auf die Entschließung der Kommission „Gemeinsamer Fortschrittsbericht 
2006 des Rates und der Kommission über die Umsetzung des Arbeitsprogramms 
„Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ (KOM(2005)0549),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von 
Lissabon vom 15. und 16. März 2002,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Bildung, Jugend und Kultur“ vom 
24. Mai 2005 zu den neuen Indikatoren für allgemeine und berufliche Bildung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung (A6-0074/2006),

A. in der Erwägung, dass die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Europäischen Union 
integraler Bestandteil der europäischen Identität ist,

B. in der Erwägung, dass Mehrsprachigkeit effizientere Kommunikation und besseres 
gegenseitiges Verständnis ermöglicht,

C. in der Erwägung, dass es für den Erfolg des Europas der Bürger und der in der 
Lissabonner Strategie vorgesehenen wissensbasierten Gesellschaft von maßgeblicher 
Bedeutung ist, dass jeder Bürger neben seiner Muttersprache über praktische Kenntnisse 
in mindestens zwei weiteren Sprachen verfügt, und in der Erwägung, dass das Erlernen 
einer einzigen Lingua franca nicht ausreicht,

D. in der Erwägung, dass die Fähigkeit zur Verständigung und Kommunikation in anderen 
Sprachen als der Muttersprache und die Verbesserung der Sprachkenntnisse wichtige 
Faktoren zur Verwirklichung des Zieles einer besseren Ausschöpfung des menschlichen 
Potentials Europas sind, und dass diese Fähigkeit eine Grundfertigkeit darstellt, die alle 
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europäischen Bürger besitzen sollten, weil sie der vollen Ausübung der sich aus der 
Mobilität ableitenden Rechte und Freiheiten innerhalb der Europäischen Union und dem 
Aufbau eines wirklich europäischen Arbeitsmarktes förderlich ist,

E. in der Erwägung, dass die Verbesserung und Erweiterung der Sprachkenntnisse ein 
Qualitätsmerkmal der europäischen Bildungs- und Ausbildungssysteme und ein Kriterium 
für die Bewertung der Fortschritte darstellt, die im Hinblick auf das Ziel, die Europäische 
Union zum weltweit dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen – in 
einer in ihrer Vielfalt geeinten politischen Union –, erreicht werden,

F. in der Erwägung, dass der Europäische Rat von Barcelona im März 2002 die Einführung 
eines Indikators für Sprachenkompetenz gefordert hat, da bislang keine Daten über die 
Sprachkenntnisse und die Kommunikationsfähigkeit der Bürger der Europäischen Union 
vorliegen,

G. in der Erwägung, dass der Aktionsplan "Förderung des Sprachenlernens und der 
Sprachenvielfalt" zwar einen positiven Schritt zur Erreichung des Ziels von Barcelona 
(Muttersprache+zwei) darstellt, dass aber eindeutig der Bedarf besteht, dass die EU ihre 
Bemühungen in diesem Bereich verstärkt,

H. in der Erwägung, dass in der Europäischen Union bei der Bescheinigung von 
Sprachkenntnissen und -fertigkeiten eine große Vielfalt besteht, was den Vergleich der 
Sprachkenntnisse, die der Inhaber eines Zertifikats tatsächlich besitzt, erschwert und die 
aus dem Austausch bewährter Praktiken abgeleiteten Vorteile nicht fördert und somit die 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Studenten innerhalb der Europäischen Union 
beeinträchtigt,

I. in der Erwägung, dass zuverlässige Daten über die tatsächlichen Sprachkenntnisse der – 
vor allem jüngeren – Bürger zusammengetragen werden müssen, um die notwendigen 
Informationen für die Politikgestaltung mit dem Ziel, einen qualitativ hochwertigen 
Sprachunterricht zu fördern, zur Verfügung zu stellen,

J. unter Hinweis auf die Eurobarometer-Umfrage (September 2005), wonach 
durchschnittlich etwa 50% der Bürger der Europäischen Union erklären, dass sie sich an 
einem Gespräch in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache beteiligen können, 
wobei von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat allerdings enorme Unterschiede bestehen,

K. in der Erwägung, dass gemäß den der Kommission vorliegenden Daten die 
durchschnittliche Zahl der in den Sekundarschulen erlernten Sprachen weit hinter der 
Zielvorgabe des Europäischen Rates von Barcelona, nämlich der Beherrschung der 
Grundkompetenzen, insbesondere durch die Unterrichtung von mindestens zwei 
Fremdsprachen vom jüngsten Kindesalter an, liegt,

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Einführung eines Europäischen Indikators für 
Sprachenkompetenz, der einbezogen werden soll in die Reihe der Indikatoren, die die 
Mitgliedstaaten  im Rahmen des Programms „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ 
anwenden;

2. unterstreicht bei dieser Gelegenheit die wichtige Rolle, die die europäischen Indikatoren 
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für die Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der gemeinsamen Ziele der 
Lissabon-Strategie im Rahmen der allgemeinen und beruflichen Bildung spielen, sowie 
die Bedeutung des Programms „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ für den 
Vergleich und die Gestaltung der nationalen Politiken sowie einer Rahmenstrategie für 
den Übergang zum wissensbasierten Wirtschaftsraum auf der Grundlage der Förderung 
und des Austauschs bewährter Praktiken;

3. betont, dass der genannte Indikator dazu dienen soll, auf der Grundlage objektiver 
Untersuchungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen eine genaue und zuverlässige 
Messung der gesamten Fremdsprachenkenntnisse in allen Mitgliedstaaten durchzuführen; 

4. in der Erwägung, dass Sprachtests zweisprachig oder mehrsprachig aufgewachsenen 
Kindern ebenfalls Rechnung tragen sollten;

5. teilt die Auffassung der Kommission, dass der Indikator in der ersten Runde die 
Kenntnisse in den fünf Sprachen messen soll, die in den allgemein- und berufsbildenden 
Systemen der Union am häufigsten gelehrt werden (Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französisch und Italienisch); ersucht Kommission und Rat jedoch, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um diese Prüfung in der nächsten Runde so rasch wie möglich auf 
ein breiteres Spektrum von Amtssprachen der Union auszudehnen, ohne dass dies den 
Unterricht und die Entwicklung der übrigen – mit dem Indikator nicht bewerteten 
Sprachen – beeinträchtigt;

6. ist der Auffassung, dass das Vorhandensein objektiver Kriterien für die Ermittlung des 
Niveaus der Sprachkenntnisse sowie die Festlegung eines gemeinsamen Referenzrahmens 
die Wahl- und Organisationsfreiheit der einzelnen pädagogischen Einrichtungen der 
Mitgliedstaaten nicht einschränken und unterstützt daher den Vorschlag der Kommission, 
beim europäischen Indikator den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen des Europarats zu verwenden;

7. ersucht die Mitgliedstaaten, sich aktiv am Verfahren der Anwendung und Entwicklung 
des Indikators zu beteiligen und dem Sprachunterricht neue Impulse zu geben, und zwar 
einschließlich der erfolgreichen Durchführung von Intensiv-Sprachprogrammen;

8. ermuntert die Mitgliedstaaten, die Verbreitung der Mehrsprachigkeit durch die 
Verbesserung der Politiken zu fördern, die auf das Erlernen eines breiteren Spektrums von 
Sprachen, als sie bislang unterrichtet werden, abzielen, und die Prioritäten ihrer Politiken 
gemäß den gemeinsamen Zielen der Lissabon-Strategie festzulegen;

9. ersucht die Kommission, die Information über die Vorteile des Sprachenlernens vom 
jüngsten Kindesalter an aktiv zu fördern, und vertritt die Auffassung, dass Initiativen, die 
über den Nutzen von Fremdsprachenkenntnissen informieren, wie z.B. der Europäische 
Sprachentag (26. September) des Europarats und das Sprachensiegel der Europäischen 
Union, stärker zur Förderung der Mehrsprachigkeit beitragen sollten;

10. stimmt, was die Unterstützung der Mitgliedstaaten  bei der umfassenden Auswertung des 
Indikators betrifft, mit dem Vorschlag der Kommission überein, ein aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammengesetztes Gremium einzurichten, das die Kommission in 
politischen und fachlichen Fragen und bezüglich technischer Unterstützung berät und die 
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Fortschritte bei der Anwendung des Indikators in den Mitgliedstaaten überwacht;

11. betont, dass der von der Kommission vorgeschlagene Indikator den EU-Haushalt nicht mit 
zusätzlichen Verwaltungsausgaben belastet, und dass die vorgesehenen Ausgaben im 
Rahmen der bestehenden Programme Sokrates und Leonardo da Vinci und des neuen 
integrierten Programms für lebenslanges Lernen getätigt werden;

12. ersucht Kommission und Rat daher, im Rahmen des neuen integrierten Programms für 
lebenslanges Lernen die notwendigen Maßnahmen zur Förderung des Sprachenlernens zu 
gewährleisten;

13. ersucht Rat und Kommission, die geeignete Finanzierung der Maßnahmen zur 
Anwendung des Indikators in vollem Umfang innerhalb des Rahmens der kommenden 
Finanziellen Vorausschau zu gewährleisten;

14. ersucht den Rat, der Konzeption, den Parametern und dem Zeitplan der Kommission für 
die Erstellung und Anwendung des Europäischen Indikators für Sprachenkompetenz 
zuzustimmen, damit die Vorarbeiten so rasch wie möglich abgeschlossen werden können 
und der Indikator wegen seiner besonderen Bedeutung für die Politikgestaltung 
beschleunigt eingeführt werden kann;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Einleitung

Die Europäische Union basiert auf dem Zusammenleben von Völkern mit unterschiedlicher 
Geschichte und gemeinsamer Zukunft. Ihr langfristiges Ziel ist die Schaffung eines 
einheitlichen Raumes, in dem etwa 460 Millionen europäische Bürger unter Wahrung ihrer 
Individualität und Vielfalt harmonisch zusammenleben.

Im erweiterten Europa ist es wichtiger als je zuvor, dass die europäischen Bürger die 
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, die eine sinnvolle Kommunikation 
ermöglichen und das gegenseitige Verständnis erleichtern.

Das Erlernen einer einzigen Lingua franca reicht nicht aus und bringt die europäische Identität 
nicht zum Ausdruck. Angesichts der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas erleichtert 
die Kenntnis mehrerer Fremdsprachen die Kommunikation, wobei sie gleichzeitig dazu 
beiträgt, dass wir unseren Mitbürgern, ihren Kulturen und ihren Denkweisen aufgeschlossener 
gegenüberstehen. 

Darüber hinaus ist der freie Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr einer der 
Grundpfeiler der Europäischen Union. Ein Bürger mit guten Fremdsprachenkenntnissen hat 
größere Möglichkeiten von der Freiheit Gebrauch zu machen, in einem anderen Mitgliedstaat 
zu arbeiten oder zu studieren. Die Schaffung einer wirklich mehrsprachigen europäischen 
Gesellschaft, in der jeder Bürger praktische Kenntnisse in mindestens zwei Sprachen 
zusätzlich zur Muttersprache besitzt, ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des 
Europas der Bürger und insbesondere die Steigerung der Mobilität.

Schließlich bildet die Verbesserung der Sprachkenntnisse ein Qualitätsmerkmal der 
europäischen Bildungs- und Ausbildungssysteme, die international wettbewerbsfähig werden 
sollen.

II. Vorschlag der Kommission 

Der europäische Indikator für Sprachenkompetenz

Der vorliegende Kommissionsvorschlag geht zurück auf den Beschluss des Europäischen 
Rates von Barcelona vom März 2002, auf dem die Staats- und Regierungschefs gefordert 
hatten, die Aneignung von Grundkenntnissen durch Unterricht in mindestens zwei Sprachen 
vom jüngsten Kindesalter an zu verbessern und einen Indikator für Sprachenkompetenz zu 
erstellen.

Die Situation in der Europäischen Union  ist derzeit dadurch gekennzeichnet, dass nur 
unzureichende Daten über die tatsächlichen Sprachkenntnisse der Bürger vorliegen. Deshalb 
müssen zuverlässige Systeme zur Messung der Fortschritte in Richtung auf die Zielvorgabe 
des Europäischen Rates von Barcelona, die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
der Europäischen Union bis 2010 zu einer weltweiten Qualitätsreferenz zu machen, eingeführt 
werden.
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Die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung der 25 Mitgliedstaaten sehen eine 
große Vielfalt von Prüfungen und Bescheinigungen über Sprachkenntnisse und -fertigkeiten 
vor. Dies erschwert den Vergleich und begrenzt die Möglichkeit der Übertragung der 
Ergebnisse von Fremdsprachenprüfungen, was sich negativ auf die Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern und Studenten in der Europäischen Union auswirkt.

Die Kommission schlägt die Einführung eines allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Indikators 
für Sprachenkompetenz vor, der hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit höchsten 
Ansprüchen genügt und zur Messung aller Fremdsprachenkenntnisse dient. Der Indikator soll 
auf der Grundlage speziell zu diesem Zweck entwickelter Tests im Rahmen einer Stichprobe 
vier sprachliche Fertigkeiten messen. Leseverständnis, Hörverständnis, Sprechen und 
Schreiben. In einer ersten Runde werden diese Tests aus praktischen Gründen schriftlich 
durchgeführt werden. Die den Indikator bildenden Daten sollen in regelmäßigen Abständen 
erhoben werden, z.B. in Dreijahreszyklen.

Der Indikator soll die sprachliche Kompetenz auf jedem der sechs Referenzniveaus des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Europarat) erfassen. Dieser 
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen ist allgemein akzeptiert und wird bereits in vielen 
Mitgliedstaaten angewandt.

Die Kommission schlägt vor, in der ersten Runde die Prüfung der Sprachkompetenz auf die 
fünf in der EU am häufigsten gelehrten Fremdsprachen zu beschränken (Englisch, 
Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch) und das Spektrum der geprüften Sprachen 
später gegebenenfalls zu erweitern.

Nach einer Eurobarometer-Umfrage vom September 2005 sind die oben genannten Sprachen 
die Sprachen, die von den EU-Bürgern vorwiegend als Fremdsprachen gewählt werden. Es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass jüngsten Daten zufolge der Anteil der Schüler, die in der 
Primarschule eine Fremdsprache erlernen, ansteigt, die Zahl der erlernten Sprachen aber sinkt. 
In vielen Ländern ist der Trend zu beobachten, dass das Erlernen einer Fremdsprache 
zunehmend gleichbedeutend ist mit dem Erlernen des Englischen.

Der Berichterstatter billigt das stufenweise Vorgehen der Kommission, betont jedoch, dass bei 
der Feststellung der Sprachkenntnisse so bald wie möglich ein größeres Spektrum von 
Sprachen erfasst werden sollte, um die Mehrsprachigkeit zu fördern. Der Berichterstatter ist 
einverstanden mit der grundsätzlichen Vorgehensweise der Kommission und den Parametern 
des Indikators insgesamt, und zwar in Erwägung der praktischen und methodischen 
Schwierigkeiten seiner Anwendung sowie seiner Komplexität. Er betont jedoch, dass der 
Indikator in geeigneter Form dafür genutzt werden muss, politische Schlussfolgerungen auf 
europäischer und nationaler Ebene zu ziehen.

Der vorgeschlagene Beirat für den europäischen Indikator für Sprachenkompetenz

Der Berichterstatter billigt den Vorschlag der Kommission für eine aktive Beteiligung der 
Mitgliedstaaten am Verfahren zur Anwendung und Entwicklung des Indikators und 
insbesondere die Vorgabe, den Indikator in einen Kontext einzuordnen durch geeignete 
Informationen über verschiedene Faktoren, die die Sprachkenntnisse beeinflussen (Fernsehen, 
familiäres Umfeld, Zahl der Unterrichtsstunden, Erfahrung der Lehrkräfte usw.). 
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Zur reibungslosen Anwendung des Indikators schlägt die Kommission die Einrichtung eines 
Beirats aus Vertretern der Mitgliedstaaten vor, der die Kommission in politischen Fragen und 
in Fragen technischer Art berät. Die Kommission wird die zentrale Koordinierung des 
Verfahrens und die zentrale Auswertung der erfassten Daten übernehmen, mit Unterstützung 
externer Auftragnehmer, die im Rahmen der üblichen öffentlichen Ausschreibung ausgewählt 
werden.

Der Berichterstatter erkennt die Zweckmäßigkeit der Koordinierung der Tests in den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die technischen und strategischen Fragen an und hält es für 
wichtig vorzusehen, dass der Beirat über den Fortgang der Anwendung des Indikators in den 
Mitgliedstaaten berichtet und die Ergebnisse begleitet. Ferner hält er es für zweckmäßig, dass 
der Beirat die Annäherung der Standpunkte zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert, um so 
zur Ausgestaltung von Politiken zur Mehrsprachigkeit beizutragen.

III. Schlussfolgerungen

Der Europäische Indikator für Sprachenkompetenz wird als ein bedeutendes Instrument 
betrachtet, das die Möglichkeit bietet, zuverlässige Daten über die sprachlichen Fähigkeiten 
der Europäer, insbesondere der Jugendlichen, zusammenzutragen. Ferner ermöglicht er in der 
Sprachenfrage den Strategienvergleich zwischen den Mitgliedstaaten im sprachlichen 
Bereich, sodass gute Praktiken leichter aufgezeigt und ausgetauscht werden können, um dem 
Fremdsprachenunterricht neue Impulse zu verleihen.

Die Kenntnis von mindestens zwei Fremdsprachen muss ein Bestandteil der 
Grundfertigkeiten und ein Ausdruck der Identität der europäischen Bürger sein, die in der 
Europäischen Union ausgebildet werden, dort arbeiten und ganz allgemein dort verkehren.

In einem größeren Rahmen sei darauf hingewiesen, dass Initiativen wie der Europäische 
Sprachentag des Europarates (26. September) und das Europäische Sprachensiegel der 
Europäischen Union (innovative Programme aus dem Bereich Lehren und Lernen von 
Sprachen in der Europäischen Union1) oft von besonderer Bedeutung sind, wenn es darum 
geht, die Chancen für das Erlernen von Sprachen besser auszuschöpfen.

Der Berichterstatter hält es für notwendig, dass sowohl vom Rat als auch von der Kommission 
die geeigneten politischen Vorschläge folgen, die zu einer wirklich mehrsprachigen 
europäischen Gesellschaft führen.

1 http://europa.eu.int/comm/eduation/language/label/index.cfm#Search

http://europa.eu.int/comm/eduation/language/label/index.cfm#Search
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